
Patient mit idiopatischer Skoliose bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr mit Cobb-Winkel über 20 Grad

(Diagnoseliste, Anlage 2 zur Heilmittel-Richtlinie)

stimmt

stimmt 
nicht

stimmt  
nicht

stimmt

Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen  
innerhalb von 4 Wochen

(Behandlung durch Physiotherapeut/in ist parallel möglich)

Kein Antrag notwendig, 
Patient reicht Heilmittel-

verordnung direkt bei 
Physiotherapeut ein.

Patient/in informiert Arzt/Ärztin und 
Physiotherapeut/in

Ablehnungs-
bescheid

Genehmigungs-
bescheid

Sind die Auswirkungen der Skoliose mit Erkrankungen der
Diagnoseliste zum langfristigen Heilmittelbedarf 
(Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie) vergleichbar? 

(Eine Vergleichbarkeit kann sich auch aus der Summe
einzelner Erkrankungen ergeben)

Die medizinisch notwendigen 
Heilmittel können nach den 

Bestimmungen der Heilmittel-
Richtlinie verordnet werden. 
(Hierbei wird das sogenannte „Budget“ 

des Arztes belastet.)

Möglichkeit des 
Widerspruchs und 

gegebenenfalls der Klage 
zum Sozialgericht

Übersicht zur Genehmigung von Heilmittelverordnungen für Skoliosebetroffene

Formloser Antrag auf 
langfristige Genehmigung 

von Heilmitteln unter 
Beifügung einer ärztlichen 

Verordnung mit 
Begründung

stimmt stimmt 
nicht

Genehmigungs-
bescheid/Urteil

Zurückweisung/
Abweisung

Skoliose ab 50 Grad nach 
Cobb beim Erwachsenen?

Die medizinisch notwendigen 
Heilmittel können auch 
außerhalb des Regelfalls 

verordnet werden,
ohne das „Budget“ des Arztes 

zu belasten. 
(Abhängig von der Krankenkasse ist vorab 

eine Genehmigung einzuholen.)

stimmt 
nicht

stimmt


